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Redaktion

Eckdaten für Beiträge und Inserate 

Gelieferte Beiträge und Inserate 

Damit wir im Bäriswiler eine hohe Datenqualität 
und einen termingerechten Versand gewährleisten 
können, bitten wir Sie, Ihre Beiträge und Inserate 
wie folgt einzureichen: 

Artikel, welche am Computer erstellt worden sind: 

– Per Mail an info@baeriswil.ch  

– USB-Stick oder CD an die Gemeindeverwaltung 

Fügen Sie Fotos nicht in ein Word-Dokument ein. 
Vermerken Sie, wo Sie das Foto platziert haben 
möchten und liefern Sie uns die Fotos separat 
per Mail oder auf einem Datenträger.  

Handgeschriebene Artikel und Vorlagen, welche 
nicht auf dem Computer erstellt worden sind: 

–Eine saubere Vorlage auf Papier, wenn möglich 
nur schwarz-weiss. 

Inserate 

Willkommen sind Inserate als QuarkXPress-, Illu -
strator-, CorelDraw-, InDesign-, Word- oder Pdf- 
Da  tei auf einem Datenträger (USB-Stick, Zip oder 
CD) oder per Mail mit der Angabe der gewünsch-
ten Grösse. Bilder, Logos oder Illustrationen sind 
nach Möglichkeit als JPG-, Tif- oder Eps-Datei zu 
übermitteln.  

Bilder bzw. Fotos 

Bitte liefern Sie Ihre digitalen Fotos mit guter Auf -
lösung, wenn möglich als JPG-, Tif- oder Eps-Datei. 
Vom Internet heruntergeladene Bilder haben mei-
stens eine niedrige Auflösung von 72 dpi und sind 
daher nicht zum Druck geeignet. 

Redaktionsstatut 

1.  Das Mitteilungsblatt «bäriswiler» steht aus-
schliesslich Behörden, Vereinen, Organisa tio -
nen, Firmen und Personen (ausser gebühren- 
pflichtige Inserate), die in der Gemeinde Bäris wil 
niedergelassen sind, zur Verfügung. Es werden 
nur Beiträge veröffentlicht, die einen Bezug zu 
unserer Region haben und im allgemeinen In -
ter esse sind.  

2. Zur Annahme von Beiträgen und Inseraten be -
steht seitens der Redaktion keine Verpflich tung. 
Insbesondere müssen Kürzungen und Rück -
 stel  lungen von Artikeln vorbehalten bleiben. 

3. Es werden nur mit vollem Namen unter zeich ne -
 te Artikel angenommen. Für deren Inhalt über -
nimmt die unterzeichnende Person die Ver ant- 
 wortung. Berichte mit anstössigem oder ehr-
verletzendem Inhalt werden nicht publiziert.  

4. Bei Beiträgen, die mit Fotos versehen sind, ist 
die Zustimmung der abgebildeten erkennba-
ren Personen nötig. Es ist Sache der Organi sa -
tion, die den Beitrag einreicht, bei den betroffe-
nen Personen diese Zustimmung einzuholen. 
Wenn Sie Beiträge mit Fotos einreichen, gehen 
wir davon aus, dass Sie die betroffenen Per so -
nen informiert haben und diese ihr Ein ver -
ständ nis zur Veröffentlichung erteilt haben. 

5.  Artikel von Firmen mit kommerziellen Werbe -
aus sagen sind kostenpflichtig gemäss Inser -
tions preisen.  

6. Die gültigen Insertionspreise werden im  
«bäris wiler» veröffentlicht. 

7. Redaktions- und Inseratenschluss sind ver -
bind lich. Später eintreffende Texte müssen für 
die jeweilige Nummer nicht mehr berücksichtigt 
werden. 

Der «bäriswiler» wird im Auftrag des Gemeinderates herausgegeben.  
Die Redaktion wird von der Gemeindeverwaltung ausgeführt.  

Die Redaktion nimmt die Beiträge entgegen und steht bei Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung: 
Gemeindeverwaltung, Hubelweg 10, 3323 Bäriswil 
info@baeriswil.ch
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Trinkwasser ist wertvoll. Das wird allerdings leicht 
vergessen. Warum? Hahn aufdrehen, Trinkwasser 
kommt heraus. Es löscht den Durst, ist notwendig 
zum Duschen, Kaffee kochen, Pflanzen giessen 
und für tausend andere Dinge. Kurz gesagt: Ohne 
geht es nicht! Wasser ist lebensnotwendig! Aber 
haben Sie sich schon einmal darüber Gedanken 
gemacht, wo unser Trinkwasser eigentlich her-
kommt? Denn eins ist klar: Aus dem Hahn kommt 
es ursprünglich nicht. Und was passiert mit dem 
Wasser, wenn Sie es verwendet haben? Was pas-
siert als Nächstes damit? Denn eigentlich wird 
Wasser nie wirklich «verbraucht» – es verdampft 
oder wird als Abwasser gereinigt und wieder dem 
Kreislauf zugeführt. 
 
Diesen Sommer sorgt Wasser in Zusammenhang 
mit dem Klima besonders oft für Schlagzeilen – 
auch in unseren Breitengraden. Wer kennt sie 
nicht, die Bilder von ausgetrockneten Fliess ge -
wässern? Oder die Aufnahmen von Seen mit tie-
fem Wasserpegel? Oder die Aussicht auf nackte 
Berggipfel, wo doch sonst meist Schnee liegt? Oft -
mals haben wir diesen Sommer unter der Hitze 
geächzt. Hitzewellen haben auch hierzulande die 
Temperaturen teilweise weit über die 30-Grad-Mar -
ke ansteigen lassen. Schliesslich fiel der Trocken -
heit dann wegen Brandgefahr auch noch das eine 
oder andere 1.-August-Feuerwerk zum Opfer. 
Glücklicherweise ist uns deswegen das Trink was -
ser (noch) nicht ausgegangen. Das Bundesamt für 
Statistik weist denn auch einen seit Jahrzehnten 
rückläufigen Trinkwasser ver brauch aus. Derzeit 
verbrauchen Herr und Frau Schweizer rund 300 Li -
ter Trinkwasser pro Tag und Person. In Anbetracht 
des Klimawandels, mit Folgen für die Trinkwasser -
ver sorgung und des nach wie vor bestehenden 

Einsparpotenzials, sollten aber Möglichkeiten zum 
sorgsameren Umgang mit dem kostbaren Nass 
genutzt werden. 

Was ist der Hintergrund dieser Zeilen über 
Trinkwasser?  
Das Team von Krieg Sanitär Heizung ist seit Neue -
stem auch verantwortlich für den Unterhalt des 
Wasserversorgungsnetzes der Gemeinde Bäris wil. 
Als Nachfolger der Fima Leu Haustechnik aus 
Moos seedorf sind wir somit zuständig für die 
Betriebssicherheit von Wasserversorgungs anla -
gen und die Hygiene des Trinkwassers.  

Welche Aufgaben übernehmen wir?  
Unter anderem befassen wir uns mit dem Unter -
halt der Wasseranlagen – gemäss den gesetzli -
chen Anforderungen im eidgenössischen Lebens -
mittel buch und den ausführlichen Richtlinien des 
Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasser fa -
ches. Damit das Krieg-Team diese Arbeiten kom-
petent ausführen kann, verfügen die Mitarbei ten -
den über ein grosses Wissen über die Technik, 
Mechanik und Hydraulik von Wasserver sorgungs -
anlagen. Wir wissen Bescheid über die Wasser ge -
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winnung, -verteilung und -verwendung. Die Mon -
teure sind Fachleute, um das weitverzweigte, unter -
irdische Wasserleitungsnetz zu erstellen und zu 
un terhalten. Krieg Sanitär Heizung ist ebenfalls 
ver antwortlich für die Wasser ver sor gung und den 
Pikettdienst der Gemeinden Urtenen-Schön bühl 
und Mattstetten. Das Team leistet Pikett dienst für 
das gesamte Versorgungsgebiet der WAGRA (Was -
 serverbund Grauholz AG). Dieses umfasst rund 30 
Dörfer.  

Wer ist Krieg Sanitär Heizung?  
«Wir kriegen’s hin!» Unter diesem Motto machen 
wir das Leben vieler Kunden schöner und ange-
nehmer. Unsere Spezialität: Badezimmerträume 
zu Wirklichkeit werden lassen. Warum? Das Bad 
ist der erste Raum, den wir am Morgen betreten. 
Wenn dort der Wohlfühlfaktor stimmt, erfreuen 
wir uns lange daran. Zudem sorgen wir bei unse-

ren Kunden für Gesundheit. Wie? Unser Trink was -
ser ist ein Lebensmittel. Die Qualität des Trink -
wassers hat einen grossen Einfluss auf unser Wohl -
befinden. Die Sanitärlösungen von Krieg bringen 
einwandfreies Wasser ins Haus. Doch das alles 
macht keine Freude, wenn wir frieren. Mit der In -
stal lation einer ökologischen und sparsamen Hei -
zung sorgen wir für wohlige Wärme im Haus. Sie 
leisten damit einen Beitrag für mehr Nach haltig -
keit: Sie tun etwas Gutes für das Klima und sparen 
gleichzeitig Geld.  

Seit 1958 sind wir persönlich für Sie da – zuverläs-
sig, kundenorientiert und ehrlich. Übrigens: Krieg 
Sanitär Heizung ist bereits seit zwei Generationen 
im Werkleitungsbau tätig. Wir betreuen über 180 
Kunden in der Gemeinde Bäriswil.  

Wir freuen uns auf die neue Aufgabe – wir freuen 
uns auf Sie!

PRAXIS 
FÜR TRADITIONELLE EUROPÄISCHE
MEDIZIN UND NATURHEILKUNDE 

Nicole Gilgen Dr. med. dipl. NHP TEN

Naturheilkunde für Kinder und Erwachsene  Heilpflanzenmedizin  Manuelle Therapien  Ausleitende Verfahren

Hausmattweg 1, 3323 Bäriswil
Termine nach Vereinbarung. Telefon 079 402 63 25, nicole.gilgen@bluewin.ch 

Unser bewährtes Gesundheitswissen!

-wieder angewandt!
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Beschlüsse der Gemeindeversammlung 
vom 13. Juni 2022 
 
An der Gemeindeversammlung haben 17 Stimm -
berechtigte teilgenommen.  

Die Gemeindeversammlung beschliesst: 

Traktandum 1 
Die Gemeindeversammlung beschliesst einstim-
mig die Genehmigung des Reglementes zur 
Erhebung von Konzessionsabgaben der Strom -
versorgung. 

Traktandum 2 
Die Genehmigung der Gemeinderechnung unter-
lag dem fakultativen Referendum (Art. 24 OgR). 
Die Referendumsfrist wurde im Fraubrunner An -
zei ger vom 13. Mai 2022 bekannt gemacht. Die 
Frist ist unbenützt abgelaufen. Die Gemeinde -
rech nung gilt damit als genehmigt. 
 

Versammlung der  
Einwohnergemeinde Bäriswil 
Montag, 17. Oktober 2022, um 20.00 Uhr 
Turnhalle, Schulhaus Bäriswil 

Traktanden 
1. Ersatzwahlen Gemeinderat 
2. Verschiedenes 
3. Erhöhung der Steueranlage, Information 

Rechtsmittelbelehrung  
Gemeindebeschwerden wegen Missachtung der 
Verfahrensvorschriften sowie gegen Beschlüsse 
der Gemeindeversammlung sind innert 30 Tagen 
schriftlich und begründet an das Regierungs statt -
halteramt Bern-Mittelland zu richten. Die Frist be -
ginnt am Tag nach der Versammlung zu laufen. 
Ver fahrensfehler sind noch an der Gemeinde ver -
sammlung zu rügen. Wer rechtzeitige Rüge pflicht-
widrig unterlässt, kann gefasste Beschlüsse 
nach  träglich nicht mehr anfechten. 

Zu dieser Versammlung sind alle in den Ge mein de -
angelegenheiten stimmberechtigten Gemeinde -
bür gerinnen und Gemeindebürger freundlich ein-
geladen.  

1. Ersatzwahlen Gemeinderat 
Elisabeth Allemann Theilkäs hat per 30. Juni 2022 
ihre Demission als Gemeindepräsidentin einge-
reicht. An der ausserordentlichen Gemeinde ver -
sammlung vom 17. Oktober 2022 sind daher fol-
gende Wahlen vorzunehmen: 

•   ein Mitglied des Gemeinderats  
•   ein/e Gemeindepräsident/in 
Der Gemeinderat wird die Wahlvorschläge den 
Stimmberechtigten spätestens 5 Tage vor dem 
Wahltag im amtlichen Anzeiger bekannt geben. 

2. Verschiedenes 
Diverse Informationen aus dem Gemeinderat. Wort -
meldungen aus der Bevölkerung. 

3. Erhöhung der Steueranlage, Information 
Der Gemeinderat hat die sich seit 2019 stetig ver-
schlechternde und mittlerweile angespannte Fi -
nanz lage gründlich analysiert: Er ist zum Schluss 
gekommen, dass die Steueranlage ab dem Bud -
get 2023 um einen Steueranlagezehntel, auf 1.64 
Einheiten, angehoben werden muss. (Der Median 
der Gemeindesteuern im Kanton Bern liegt seit 
Jahren weiterhin bei 1.74 Einheiten.) 
Der Gemeinderat wird daher unter diesem Trak -
tandum über die Erhöhung informieren. Die Be -
schluss fassung erfolgt dann an der Gemeinde -
versammlung vom 5. Dezember 2022. 

Gemeindeversammlung

Gemeindebehörden
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Nachkredite 
Der Gemeinderat hat folgende Nachkredite be -
schlossen: 
• CHF 600.00 für Massnahmen zur Bekämpfung 

der invasiven Neophyten 

Kreditabrechnung Umnutzung 
Zivilschutzanlage in öffentlichen Schutzraum 
Der Gemeinderat hat am 8. März 2021 einen Ver -
pflichtungskredit von CHF 85‘000.00 für die 
Umnutzung der Zivilschutzanlage in einen öffent-
lichen Schutzraum gesprochen. Die Kredit ab rech -
nung mit einer Unterschreitung von CHF 6‘813.50 
wurde genehmigt. 

Die Gemeinde Bäriswil hat die Rückbau- und Um -
nutzungsarbeiten vorfinanziert. Das Amt für Be -
völkerungsschutz, Sport und Militär (BSM) hat der 
Gemeinde Bäriswil zwischenzeitlich die entstan-
denen Kosten zu Lasten des Ersatzbeitragsfonds 
vollumfänglich zurückerstattet.  

Kreditabrechnung Ersatz Belag und 
Bodenhülsen Turnhalle 
Der Gemeinderat hat am 29. Juni 2020 einen Ver -
pflichtungskredit von CHF 90‘000.00 für den Er -
satz des Bodenbelags sowie der Bodenhülsen in 
der Turnhalle Bäriswil gesprochen. Aufgrund 
Mehr aufwendungen durch Wasserschäden wurde 
der Kredit um CHF 11‘145.65 überschritten. Der Ge -
meinderat hat einen Nachkredit von CHF 11‘200.00 
gesprochen und die Kreditabrechnung mit einer 
Überschreitung von CHF 11‘145.65 ge nehmigt.  

Die entsprechenden Versicherungen haben sich 
mit Versicherungsleistungen von insgesamt 
CHF 32‘803.70 ebenfalls an den Wasserschäden 
beteiligt.  

Grundsatzentscheid Sanierung Chäsiwägli 
Das Chäsiwägli ist die Fusswegverbindung vom 
ehe maligen Restaurant Bären zur ehemaligen Kä -
se rei Bäriswil. Die Verbindung ist mit einem öf -
fent lichen Fusswegrecht zu Gunsten der Öffent -
lich keit belegt, das Land gehört jedoch den an -
stossenden Grundeigentümern.  

Seit der letzten Sanierung des Chäsiwäglis sind 
un gefähr zehn Jahre vergangen. Bei der Ge mei n -

de  verwaltung gingen in letzter Zeit Anfragen ein, 
wann der Fussweg das nächste Mal saniert wird. 
Der Gemeinderat hat die Vor- und Nachteile sowie 
die Möglichkeiten bei einer Sanierung abgewo-
gen und den Grundsatzentscheid gefällt, dass 
das Chäsiwägli bis auf Weiteres nicht saniert wird. 
Der Weg wird wie bisher durch die Mitarbeitenden 
des Werkhofes gemäht und anderweitig instand-
gehalten.  

Personelles 
Till Wiedmer hat das Qualifikationsverfahren als 
Kaufmann EFZ im Juni 2022 erfolgreich bestanden. 
Der Gemeinderat und das Team der Gemeinde -
verwaltung gratulieren ihm zu diesem Erfolg ganz 
herzlich und wünschen ihm für die berufliche und 
private Zukunft alles Gute. Till Wiedmer besucht 
mittlerweile die Berufsmaturitätsschule in Bern.  

Chiara Gasche hat am 27. Juni 2022 in ihrer neuen 
Stelle als Gemeindeverwalterin-Stv. gestartet, wird 
die Gemeindeverwaltung per Ende September 2022 
jedoch wieder verlassen und sich auf ihr bevorste-
hendes Studium an der Pädagogischen Hoch schule 
konzentrieren. Chiara Gasche ersetzte damit Noe mi 
Möri, welche sich beruflich neuorientiert und die 
Ge meindeverwaltung per Ende Juni 2022 verlassen 
hat. 

Pilzkontrolle 
«Chumm mir göh id Schwümm…» – das Sammeln 
von Pilzen ist wieder aktuell. 

Bitte beachten Sie: 

• Die Pilzkontrollstelle ist vom 2. August 2022 bis 
am 30. Oktober 2022 geöffnet.  

• Die Pilzkontrollstelle ist infolge Weiterbildung 
vom 18. – 23. September und vom 04. bis am 
07. Oktober 2022 geschlossen 

Aus dem Gemeinderat…

Gemeindebehörden

Pilzkorb – Bild Galaxus.ch 



• Für Bäriswilerinnen und Bäriswiler kostet die 
Kontrolle CHF 5.00 pro Besuch. 

• Pro Tag und Person dürfen maximal zwei Kilo -
gramm Pilze gesammelt werden. 

Pilzkontrollstelle Burgdorf 
Im Frommguet 
Oberburgstrasse 1, 3400 Burgdorf  
(Zufahrt über Frommguetweg-Wöschhüsliweg) 

Öffnungszeiten und Kontaktpersonen finden Sie 
auf www.burgdorf.ch oder auf www.vapko.ch.  

Jagd 2022 
Die Jagd dauert im Kanton Bern vom 2. August 
2022 bis am 28. Februar 2023. Die intensivste Jagd -
phase ist im Oktober und November. 

Während den Jagdtagen sind Hunde an der Leine 
zu führen. Für Spazierende empfiehlt sich eine auf -
fällige Bekleidung. 

Pikettnummer bei Leitungsbruch 
Verdacht auf einen Wasser- 
leitungsbruch besteht, wenn: 
• Ständige Fliessgeräusche  

hörbar sind. 
• Wasseraustritt im Gebäude oder ausserhalb 

eines Gebäudes beobachtet wird. 
• Bei trockenem Wetter die Strasse stellenweise 

feucht ist. 

Beim Verdacht auf einen Wasserleitungsbruch bit -
 ten wir Sie um eine sofortige Benachrichtigung der 
Gemeindeverwaltung oder der Wasser ver bund Grau -
holz AG (WAGRA). 

Zu Bürozeiten:  
Gemeindeverwaltung Bäriswil (031 850 33 50)  

Ausserhalb der Bürozeiten: 
Wasserverbund Grauholz AG (031 879 13 31). 

Abfallsammelstelle «brings!» 
Münchenbuchsee 
Die Gemeinde Bäriswil ist an die «brings!» Ab fall -
sammelstelle in Münchenbuchsee (Bielstrasse 40) 
angeschlossen. Für alle Bäriswiler Privathaus hal -
te sind die Benützungskosten der «brings!» in der 
Abfallgrundgebühr inbegriffen. Ihre persönliche 
brings!-Karte für die Anlieferung ohne Behand -
lungs gebühr können Sie bei der ersten Anliefe -

rung bei der Sammelstellenbetreuung beziehen. 
Kostenpflichtige Abfälle sind vor Ort zu bezahlen. 

Die Öffnungszeiten und weitere Informationen 
kön nen Sie der Webseite https://www.brings.ch/ 
muenchenbuchsee/ entnehmen. 

Datenschutz in der Gemeinde 
Die im Rahmen der Jahresrevision vorgenommene 
Prüfung durch die Datenschutzaufsichtsstelle hat 
ergeben, dass seitens der Behörden und der Ver -
waltung dem Datenschutz die notwendige Auf -
merksamkeit geschenkt wird. Die Bestimmungen 
der kantonalen und kommunalen Gesetzgebung 
werden eingehalten. Insbesondere werden keine 
Personendaten an nicht Berechtigte abgegeben 
oder zu kommerziellen Zwecken verkauft. 

Alle Einwohnerinnen und Einwohner haben fol-
gende Rechte in Sachen Datenschutz: 

– Einsichtnahme in das Register der Daten samm -
lungen der Gemeinde. 

– Auskunft über die bei der Gemeindeverwaltung 
geführten persönliche Daten 

– Eingabe von Korrekturanträgen 
– Sperren der Personendaten zur Verhinderung 

der Datenbekanntgabe an Private 

Bei Fragen oder für ein Gesuch um Adress sper -
rung ist die Gemeindeverwaltung für Sie da. 

Papier- und Kartonsammlung 
Karton und Papier müssen gebündelt bei den Keh -
richtsammelplätzen deponiert werden. Alt pa pier 
in Papiertüten und loses Papier wird nicht abge-
führt. Die Trennung von Papier und Karton ist nicht 
notwendig.  

Ja! Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, Schreib -
 papier, reine Kartonabfälle, Wellkarton, 
Eier karton, Früchte- und Gemüsekarton. 

Nein! Beschichtetes Papier, Holzwolle, Milch beu -
tel, Plastikteile, beschichtete Karton ver -
packungen, Plastik, Styropor, Wasch mit tel -
boxen. 

Gemeindebehörden
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Meldepflicht für Solaranlagen 
Das Gesetz sieht vor, dass baubewilligungsfreie 
Solaranlagen der zuständigen Behörde zu melden 
sind.  

Die Bauherrschaft muss der Baupolizeibehörde 
das Bauvorhaben für bewilligungsfreie Solar an la -
gen bis spätestens sieben Arbeitstage vor Bau -
beginn melden. Für die Meldung ist das amtliche 
Formular, welche auf der Webseite des Kantons 
Bern zu finden ist, zu verwenden.  

Parkieren auf öffentlichen Strassen – 
was sagt das Gesetz? 
Falsch parkierte Fahrzeuge können die Sicherheit 
gefährden und die Durchfahrt für Rettungs dien ste, 
Landwirtschaft etc. erschweren oder verhindern. 
Wir rufen Ihnen gerne auszugsweise und ge kürzt 
die einschlägigen Gesetzesartikel in Erin ne rung: 
Art. 37 SVG Anhalten, Parkieren 
Fahrzeuge dürfen dort nicht angehalten oder auf-
gestellt werden, wo sie den Verkehr behindern 
oder gefährden könnten. Wo möglich sind sie auf 
Parkplätzen aufzustellen. 
Art. 18 VRV Halten 
2)Das freiwillige Halten ist untersagt: 
a. an unübersichtlichen Stellen, namentlich im Be -

 reich von Kurven und Kuppen; 
b. in Engpässen und neben Hindernissen in der 

Fahrbahn; 
c. auf Einspurstrecken sowie neben Sicher heits -

linien, ununterbrochenen Längslinien und Dop -
pellinien, wenn nicht eine wenigstens 3 m brei-
te Durchfahrt frei bleibt; 

d. auf Strassenverzweigungen sowie vor und nach 
Strassenverzweigungen näher als 5 m von der 
Querfahrbahn; 

e. auf und seitlich angrenzend an Fussgänger -
strei fen sowie, wo keine Halteverbotslinie an -
gebracht ist, näher als 5 m vor dem Fuss gänger -
streifen auf der Fahrbahn und dem angrenzen-
den Trottoir; 

g. vor Signalen, wenn sie verdeckt würden. 

Art. 19 VRV Parkieren im Allgemeinen 
1) Parkieren ist das Abstellen des Fahrzeuges, das 

nicht bloss dem Ein- und Aussteigenlassen von 
Personen oder dem Güterumschlag dient. 

2)Parkieren ist untersagt: 

a. wo das Halten verboten ist; 
d. auf Radstreifen und auf der Fahrbahn neben 

solchen Streifen; 
g. vor Zufahrten zu fremden Gebäuden oder Grund -

stücken. 
3) In schmalen Strassen dürfen Fahrzeuge nur auf 

einer Seite parkiert werden, wenn sonst die Vor -
beifahrt anderer Fahrzeuge erschwert würde. 

Art. 20 VRV Parkieren in besonderen Fällen 
1) Fahrzeuge ohne die vorgeschriebenen Kon troll -

schilder dürfen nicht auf öffentlichen Strassen 
oder Parkplätzen abgestellt werden; ausgenom -
men sind öffentliche Parkplätze privater Eigen -
tümer, wenn diese das Abstellen gestatten. In 
besonderen Fällen kann die zuständige Be hör -
de Ausnahmen bewilligen. 

2)Wer sein Fahrzeug auf öffentlichen Strassen und 
Parkplätzen nachts regelmässig an gleicher 
Stel le parkiert, bedarf einer Bewilligung, sofern 
die zuständige Behörde auf dieses Erfordernis 
nicht verzichtet. 

Art. 41 VRV Fusswege, Trottoirs 
1) Fahrräder dürfen auf dem Trottoir abgestellt 

wer den, sofern für die Fussgänger ein minde-
stens 1,50 m breiter Raum frei bleibt. 

1 bis) Das Parkieren der anderen Fahrzeuge auf 
dem Trottoir ist untersagt, sofern es Signale 
oder Markierungen nicht ausdrücklich zulas-
sen. Ohne eine solche Signalisation dürfen sie 
auf dem Trottoir nur halten zum Güterumschlag 
oder zum Ein- und Aussteigenlassen von Per -
sonen; für Fussgänger muss stets ein minde-
stens 1,50 m breiter Raum frei bleiben. Die La -
de tätigkeit und das Ein- und Aussteigen las sen 
ist ohne Verzug zu beenden. 

2)Muss mit einem Fahrzeug das Trottoir benützt 
werden, so ist der Führer gegenüber den Fuss -
gängern und Benützern von fahrzeugähnlichen 
Geräten zu besonderer Vorsicht verpflichtet; er 
hat ihnen den Vortritt zu lassen.  

3) Längsstreifen für Fussgänger dürfen von Fahr -
zeu gen nur benützt werden, wenn der Fuss -
gänger verkehr nicht behindert wird. 

Anhang 1,        Motorfahrzeugführerinnen und  
OBV                   -führer; Verkehrsregeln im  
                           ruhenden Verkehr 
229.1) Parkieren auf Längsstreifen für Fussgänger 

mit Behinderung des Fussgängerverkehrs 

Gemeindebehörden
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(Art. 41 Abs. 3 VRV) bis 60 Minuten = CHF 
120.00. 

229.2) Halten auf Längsstreifen für Fussgänger 
mit Behinderung des Fussgängerverkehrs 
(Art. 41 Abs. 3 VRV) = CHF 80.00. 

SVG = Strassenverkehrsgesetz vom 19.12.1958 
VRV = Verkehrsregelnverordnung vom 13.11.1962 
OBV = Ordnungsbussenverordnung vom 04.03.1996 

Fundbüro 
Bei der Gemeindeverwaltung können Fundsachen 
abgegeben werden und verlorene Gegenstände 
ab geholt werden. Derzeit sind folgende Gegen -
stän de im Fundbüro deponiert:  
– Fitnessuhr / Funddatum: Februar 2022 
– Kuscheltier Ratte / Funddatum: Februar 2022 
– 2x Schlüssel / Funddatum: Frühling und August 

2022 
 
Vermissen Sie einen der aufgeführten Gegen -
stände? Bitte melden Sie sich bei der Gemeinde -
verwaltung.  

Pflanzenrückschnitt 
Bäume, Sträucher und Anpflanzungen die zu na -
he an der Strasse stehen oder in den Strassen -
raum hineinragen, gefährden die Verkehrs teil neh -
menden, aber auch Personen, welche aus verdeck -
ten Standorten unerwartet auf die Strasse treten. 

Lichtraumprofil – Bild Stadt Konstanz 

Zur Verhinderung dieser Verkehrsgefährdungen 
schreibt das kantonale Strassenrecht unter ande-
rem vor: 
• Einfriedungen, Zäune, Hecken, Sträucher, nicht 

hochstämmige Bäume, landwirtschaftliche Kul -

tu ren und usw. bis zu einer Höhe von 1.20 m, 
müs sen seitlich mindestens 50 cm Abstand 
zum Fahrbahnrand einhalten. Sind sie höher, so 
müssen sie um ihre Mehrhöhe zurückversetzt 
sein. 

• Überhängende Äste dürfen nicht in die über der 
Strasse freizuhaltende Verkehrsfläche von 4.50 
m Höhe hineinragen. 

• Über Geh- und Radwegen muss die Höhe von 
2.50 m freigehalten werden. Bei Radwegen ist 
ausserdem ein seitlicher Abstand von 50 cm 
freizuhalten. 

• Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht 
beeinträchtigt werden. 

Sicht an Verzweigungen und Grundstücks zu fahr -
 ten (Sichtberme) 
Bei gefährlichen Stellen, insbesondere bei Ein -
mün dungen, Kreuzungen und Grundstücks zu fahr -
ten ist ein ausreichender Sichtbereich freizuhal-
ten. An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen 
Hecken und Zäune die Fahrbahn um höchstens 
60 cm überragen. Für nicht hochstämmige Bäu -
me, Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kultu -
ren und dergleichen gelten dieselben Vor schrif -
ten. Der Geltungsbereich erstreckt sich auch auf 
bestehende Pflanzen. 

Die Strassenanstösser werden gebeten, die Be -
pflan zungen an Strassen, Wegen und Grund -
stücks zufahrten gemäss den gesetzlichen Be -
stimmungen zurückzuschneiden.  

Häckseldienst 
Der nächste Häckseldienst findet am 9. November 
2022 statt. Anmeldungen nimmt die Gemeinde -
ver waltung bis spätestens 3. November 2022 ent-
gegen. 
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Beiträge der Nichterwerbstätigen an die 
AHV, die IV und die EO 
Auf einen Blick 
Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), 
die Invalidenversicherung (IV) und die Erwerbs er -
satzordnung (EO) sind ein wichtiger Teil der obli ga -
torischen schweizerischen Sozialversiche rung. In 
der Schweiz wohnende oder erwerbstätige Per so -
nen sind versichert und müssen Beiträge be zah len. 
Die AHV unterscheidet zwischen Erwerbs tätigen 
und Nichterwerbstätigen. Als Nichterwerbstätige 
gelten Personen, die kein oder nur ein geringes 
Erwerbseinkommen erzielen: 
• vorzeitig Pensionierte 
• Bezügerinnen und Bezüger von IV-Renten 
• Empfänger und Empfängerinnen von Kranken- 

und Unfalltaggeldern 
• Studierende 
• Weltreisende 
• ausgesteuerte Arbeitslose 
• Geschiedene 
• Verwitwete 
• Ehefrauen und Ehemänner von Pensionierten, 

die nicht im AHV-Rentenalter sind 
• Ehefrauen und Ehemänner von im Ausland 

erwerbstätigen Ehepartnern 
• Versicherte, die zwar erwerbstätig sind, deren 

jährliche Beiträge aus der Erwerbstätigkeit ink lu -
sive Arbeitgeberbeiträge jedoch weniger als 503 
Franken (entspricht einem Bruttojahres einkom -
men von 4’47 Franken) betragen 

• Versicherte, die nicht dauernd voll erwerbstätig 
sind und deren Beiträge aus der Erwerbs tätig -
keit inklusive Arbeitgeberbeiträge weniger als 
die Hälfte der Beiträge ausmachen, die sie als 
Nichterwerbstätige entrichten müssten. Als 
nicht dauernd voll erwerbstätig gilt, wer weniger 
als neun Monate im Jahr oder weniger als 50% 
der üblichen Arbeitszeit erwerbstätig ist. 

Wann beginnt meine Beitragspflicht? 
Sie müssen ab 1. Januar nach dem 20. Geburtstag 
Beiträge an die AHV, die IV und die EO entrichten. 

Die Beitragspflicht endet, wenn Sie das ordentli-
che Rentenalter erreicht haben. Für Männer liegt 
das ordentliche Rentenalter bei 65 Jahren und für 
Frauen bei 64 Jahren. De Mindestbeitrag beläuft 
sich auf 503 Franken pro Jahr. 

Weshalb muss ich Beiträge bezahlen?  
Die Beiträge sind lückenlos zu bezahlen. Fehlen -
de Beitragsjahre können zu einer Kürzung der 
Ren  ten führen. Wenn Sie nicht erwerbstätig und 
noch nicht von einer Ausgleichskasse für die Bei -
tragszahlung erfasst sind, müssen Sie sich selbst 
bei der Ausgleichskasse Ihres Wohn kan tons oder 
bei der Zweigstelle anmelden. Wenn Sie sich vor-
zeitig pensionieren lassen, bleiben Sie ab dem 
Kalenderjahr, in welchem Sie das 58. Alters jahr 
zu  rückgelegt haben, der bisherigen Aus gleichs -
kasse angeschlossen.  
Es ist Sache der Versicherten, sich um ihre Bei -
trags  pflicht zu kümmern. 

Muss ich Beiträge bezahlen, wenn mein 
Ehepartner oder meine Ehepartnerin  
erwerbstätig ist? 
Sie müssen keine eigenen Beiträge bezahlen, 
wenn Ihre Ehefrau oder Ihr Ehemann im Sinne der 
AHV erwerbstätig ist (siehe «Auf einen Blick») und 
mindestens Beiträge in der Höhe von 1’006 Fran -
ken pro Jahr (doppelter Mindestbeitrag) entrich-
tet. Dies gilt auch für das Jahr, in welchem die Ehe 
geschlossen oder geschieden wird. Arbeiten Sie 
im Betrieb Ihrer Ehefrau oder Ihres Ehemanns oh -
ne Barlohn mit, müssen Sie keine eigenen Bei trä -
ge bezahlen, wenn Ihre Ehefrau oder Ihr Ehemann 
mindestens Beiträge in der Höhe von 1’006 Fran -
ken pro Jahr (doppelter Mindestbeitrag (503 Fran -
ken)) entrichtet. Ein Anspruch auf Erziehungs- und 
Betreuungsgutschriften befreit nicht von der Bei -
tragspflicht als Nichterwerbstätige oder Nicht -
erwerbstätiger. 

Wie berechnet sich die Höhe der Beiträge? 
Als Grundlagen für die Berechnung der Beiträge 
an die AHV, die IV und die EO dienen das Ver mö -
gen und das 20-fache jährliche Renten einkom -
men. Bei Verheirateten bemessen sich die Bei -
träge für jeden Ehegatten, ungeachtet des Güter -
stands, auf der Hälfte des ehelichen Vermögens 
und Renteneinkommens. Als verheiratet gelten 
Sie für das ganze Kalenderjahr, in dem die Ehe ge -
schlossen wird. Hingegen gelten Sie während des 

AHV-Zweigstelle
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ganzen Kalenderjahres, in welchem die Ehe 
geschieden wird, beitragsrechtlich als nicht ver-
heiratet. Im Kalenderjahr der Verwitwung gelten 
Sie bis zum Todesfall beitragsrechtlich als verheira -
tet. Für den Rest des Kalenderjahres gilt der über-
lebende Ehegatte als nicht verheiratet. Die Höhe 
der Beiträge wird unter Berücksichtigung der Ver -
anlagung der kantonalen Steuerbehörden festge-
setzt. Es ist nicht möglich, freiwillig höhere Bei trä -
ge zu zahlen. Die Berechnung basiert auf dem ak -
tuellen Renteneinkommen und dem Ver mö gen des 
Beitragsjahres. Massgebend ist je weils das Ver -
mögen am 31. Dezember des Bei trags jah res (z.B. 
der 31. Dezember 2021 für das Beitrags jahr 2021). 

Was gehört zum Vermögen? 
Die Schulden können vom Vermögen abgezogen 
werden. Zum Reinvermögen gehören: 
• Sparkonten 
• Wertpapiere 
• Liegenschaften, unter Berücksichtigung der 

interkantonalen Repartitionswerte 
• Vermögen, an welchen den Versicherten die 

Nutz niessung zusteht. 

 Was gehört zum Renteneinkommen? 
• Renten und Pensionen aller Art (ausgenommen 

Renten der IV), auch solche aus dem Ausland 
• Unterhaltsleistungen der geschiedenen Ehefrau 

bzw. des geschiedenen Ehemanns, ausgenom-
men jene für Kinder 

• Kinderrenten, auf welche die Kinder keinen eige-
nen Anspruch haben (z.B. Invalidenkinder ren -
ten des BVG) 

• Taggelder von Kranken- und Unfall ver siche run gen 
• Stipendien und ähnliche Zuwendungen 
• Mietwert der unentgeltlich zur Verfügung ge -

stell  ten Wohnung 
• regelmässige Zuwendungen Dritter 
• Überbrückungsrenten der beruflichen Vorsorge 
• Arbeitslosenunterstützungen nach kantonalem 

Recht 
• Erwerbseinkommen der Ehefrau oder des Ehe -

mannes, welches nicht der Beitragspflicht der 
schweizerischen Versicherung unterliegt. 

Was gehört nicht zum Renteneinkommen? 
• Leistungen der IV 
• Ergänzungsleistungen zur AHV und IV 
• Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 
• Vermögenserträge 

• gesetzliche Unterhalts- und Unterstützungs bei -
träge von Familienangehörigen, sofern nicht 
zum Renteneinkommen gehörend 

• Kinderrenten, sofern die Kinder einen eigenen 
Anspruch darauf haben (z. B. Waisenrenten 
des AHVG, BVG und UVG). 

Kann ich meine Beiträge vom Erwerbs -
einkommen an meine Nichterwerbstätigen-
Beiträge anrechnen? 
Ja. Wenn Sie ein geringes Erwerbseinkommen auf-
weisen (z.B. aus Teilzeitarbeit), können Sie bei Ih -
rer Ausgleichskasse verlangen, dass Ihre Bei träge 
vom Erwerbseinkommen an Ihre Nichterwerbs tä -
ti gen-Beiträge angerechnet werden. Auf den EO-
Entschädigungen und IV-Taggeldern muss der 
Ein  heitsbeitrag von 10,6 % entrichtet werden. Die 
bezahlten Beiträge werden auf Ihr Verlangen an 
die Nichterwerbstätigen-Beiträge angerechnet. 
 
Weitere Informationen zur Beitragspflicht als 
Nichterwerbstätiger erhalten Sie hier: 

Informationen, Formulare, Merkblätter 
www.ahv-iv.ch / www.akbern.ch  
 
Ausgleichskasse des Kantons Bern 
AHV-Zweigstelle Moosseedorf-Bäriswil 
Tel.   031 850 13 12 
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0900 57 67 47 (CHF 3.23 / Min.) 
Achtung: Für Prepaid-Mobiltelefone lautet die 
Num mer 0900 57 67 48. Die Beratungsdienste 
wer den bei dieser Nummer mit CHF 3.50 / Min. 
ver  rechnet. Die Wartezeit ist bei beiden Linien 
gebührenfrei.

Medphone Notfallnummer 24 h
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Dorfstrasse 30, 3324 Hindelbank 
Tel. 034 411 22 51, www.keelundmeyer.ch

* Service-aktivierte 10-Jahres-Garantie oder 160’000 km ab 1. Immatrikulation für alle Toyota Fahrzeuge (es gilt das zuerst Erreichte). Detaillierte Informationen 
finden Sie in den Garantiebestimmungen auf toyota.ch.

10 JAHRE
TOYOTA GARANTIE

Jetzt zum offiziellen Service anmelden  
und automatisch profitieren*

AUCH IHR AKTUELLER 

TOYOTA ERHÄLT WIEDER 

GARANTIE!

Auto AG Burgdorf
Kirchbergstrasse 219, 3400 Burgdorf

T 034 422 71 31 | autoagburgdorf.ch

Reparaturen

aller Marken

 
 

Sagi 2 • 3324 Hindelbank 
034 411 70 00 

www.spielmann-elektro.ch 
info@spielmann-elektro.ch 

 
� Haushaltsgeräte � 
� Projektierung � 
� Installationen � 
� Beleuchtung � 
� Smart Home � 
� Multimedia � 
� Carwash � 

 
24-Stunden-Service 

Wir bringen  
Farbe  

in Ihr Leben

Hofer Malerei-Gipserei AG 
Bernstrasse 10, 3324 Hindelbank 
Telefon 034 411 23 46  
www.hofer-malerei.ch
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Herzliche Einladung zum  
Bäriswiler Märit 
 
Samstag, 17. September 2022 
09:00 – 17:00 Uhr | Foodcorner bis 19:00 Uhr 
Märit- und Gastrostände rund um das Schul- und Gemeindehaus |  
Niedliche Alpakas zum Bestaunen und Herumführen | 
Kinderschminken, Schokokuss-Wurfmaschine und vieles mehr! 
 

Der Gemeinderat, die teilnehmenden Vereine und die Märit-
Aussteller:innen freuen sich auf Ihren Besuch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

EINWOHNERGEMEINDE 
BÄRISWIL 
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Dr Dorfstromer

Installation | Beleuchtung | Multimedia | Haushaltgeräte

Solothurnstrasse 23, 3322 Urtenen-Schönbühl  
Tel. 031 850 25 50, info@dorfstromer.ch, www.dorfstromer.ch 

SEIT 1927

IHR

Elektriker
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Es wurden folgende Baubewilligungen erteilt: 

Hiltbrunner Michelle und Rolf, Bäriswil 
Neubau Carport, Neumatt 7 

Kiener Daniel, Bäriswil 
Erstellen eines Ofenkamins an der Nordfassade, 
Oberer Galgen 2 

Brunello Luciano, Bäriswil 
Ersatz der bestehenden Ölheizung durch eine 
Pelletheizung, Gabelrütteweg 45 

Blaser Benjamin, Salavaux und Gomezjurado 
Blaser Bernadette, Bäriswil 
Einbau von zwei zusätzlichen Dachflächen -
fenster in der Dachwohnung, Hinterer Hubel 6 

Hänzi Elisabeth und Erich, Urtenen-Schönbühl 
Ersatz der Ölheizung durch je eine Luft-Wasser-
Wärmepumpe, Untere Rütte 1 und 3 

Kaltenrieder Jürg und Eveline, Bäriswil 
Ersatz der bestehenden Pergola durch ein 
Gartenhaus, Oberer Galgen 12 

Marti Monika und Thomas, Bäriswil 
Ersatz der Ölheizung durch eine Luft-Wasser-
Wärmepumpe, Rieglen 2 

Wahrenberger Beatrice und Fankhauser 
Hansueli, Bäriswil 
Ersatz der Ölheizung durch eine Luft-Wasser-
Wärmepumpe, Gabelacher 4 

Alder Michael, Bäriswil 
Neubau Swimmingpool, Anpassungen Terrain, 
Ersatz Garagentor durch eine Hebeschiebetür, 
Umnutzung der Garage zu einem Keller-
/Lagerraum, Giebelweg 3 

Zihlmann Oliver, Bäriswil 
Entzug von Wärme mittels Erdwärmesonden, 
Giebelweg 5 (Bewilligungsbehörde AWA*) 

*Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern (AWA) 

 
  

Bis zur nächsten Ausgabe des Bäriswilers  
(15. November 2021) können folgende 
Jubilarinnen und Jubilare ihren Geburtstag feiern: 

93. Geburtstag  
Huber-Wegmüller Heidi,  
Alterswohnsitz Urtenen-Schönbühl 

87. Geburtstag 
Jordi Kurt, Gabelrütteweg 6 

82. Geburtstag 
Kilchenmann Paul, Hinterer Hubel 4 

81. Geburtstag 
Glauser Otto, Neumatt 6 
 

GeburtstageBaukommission
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3302 Moosseedorf   ·  Tel :  031  850 15  50
www.leu-haustech.ch

Vereinbaren Sie noch heute eine 
unverbindl iche Bad-Beratung.

Leu Haustech ― 
Rund ums Haus für Sie da
Wir verwandeln Badezimmer in Wohlfühloasen.
Egal  ob Um- oder Neubau,  wir  beraten,  planen 
und real is ieren Ihr  Wunschbad. 

Bad  ·  Sanitär   ·  Heizung  ·  24  h Service
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L+L Bodenbeläge AG 
Gewerbestrasse 10 
3423 Ersigen 
Tel. 031 381 57 47 
 
www.ll-bodenbelaege.ch 

  
L+L Bodenbeläge AG 
 
3324 Hindelbank 
Tel. 034 411 21 86 
 
info@ll-bodenbelaege.ch 

– Linoleum – Teppich – Kork – Parkett – Vinyl – Beschattungen – 

Sanierung alter Böden 

Buri & Co 

Gartenbau                 Weiermattweg 5 
Umbauten                 3325 Hettiswil 
Renovationen           buri.paul@bluewin.ch

Tel. 079 311 87 04

BAUGESCHÄFT
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Neue Lehrpersonen 
 
Liebe Eltern 

Mein Name ist Fabian Ernst und ich unterrichte ab 
dem Schuljahr 2022/23 an den beiden 1.–3. Klas -
sen als Teilpensenlehrkraft. Ich werde jeweils am 
Mittwoch und am Donnerstag in Bäriswil sein. 

Seit 2015 bin ich als Lehrer tätig und sammelte vor 
allem Erfahrung auf der Schulstufe der 1./2. Klas -
se. Die Arbeit mit den Kindern macht mir nach wie 
vor sehr Freude. Das Leuchten in den Augen der 
Kinder, wenn etwas geglückt ist – unbezahlbar. ? 

Ein achtsamer und respektvoller Umgang, aber 
auch Humor, sind für mich wichtige Bausteine für 
einen erfüllten Alltag miteinander. 

In meiner Freizeit unternehme ich gerne etwas mit 
Freunden und bin gerne draussen in der Natur. 
Wohnhaft bin ich in Belp, da ist die Aare nicht weit 
entfernt und lädt im Sommer zum Abkühlen und 
Schwimmen ein. 

Ich freue mich auf das neue Schuljahr und ich 
freue mich auch darauf, ihr Kind kennenzulernen. 

Nun wünsche ich Ihnen noch schöne Som mer -
tage, bevor dann wieder der Herbst Einzug hält. 

Freundliche Grüsse 
Fabian Ernst 
 
 

Mein Name ist Sarina 
Schär. Ich bin die neue 
Stel len partnerin von Mo -
 nika Werlen und von An -
na Meyer im Kinder gar -
ten in Bäriswil. Ich arbei-
te je weils mittwochs im 
Kindergarten B und frei-
tags im Kindergarten A. 
Der Beruf als Kinder gär t -
nerin ist für mich un über -
trefflich erfüllend und wird mich ver mutlich bis zu 
meiner Pensionierung begleiten ? 
Die letzten fünf Jahre war ich Kindergärtnerin in 
Täuf felen und freue mich nun auf die neue Tätig -
keit in Bäriswil. Als Mama einer 6-jährigenTochter 
ist dasTeilpensum genau das Richtige für mich.  
Mit meiner Familie wohne ich in Grafenried. Musik 
und Tanz sind wichtige Lebensbegleiter und erfül-
len mich mit viel Freude.  

Ich freue mich auf viele neue Begegnungen in 
Bäriswil!  
 
Mein Name ist Sophie 
Jenzer und ich bin an der 
neuen Mischklasse 1.–3. 
B die Klassenlehrerin. 
Ich durfte mittlerweile 
über vier Jahre auf dieser 
Schulstufe Erfahrungen 
als Klassenlehrerin sam-
meln und schätze meine 
Arbeit sehr. Viel Wert le -
ge ich auf einen starken 
Klassenzusammen halt und auf einen freundli chen, 
respektvollen Um gang unter allen Personen, da -
mit sich alle wohlfühlen und sich somit entfalten 
können. Andere Leidenschaften von mir sind die 
Welt zu entdecken, zu backen und zu tanzen. 

Ich freue mich auf meine Arbeit hier in Bäriswil! 

Schulen Grauholz

Schulen
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Bäretatzecup vom 25. Juni 2022 

Am 25. Juni 2022 lud der Familienverein die ge -
samte Dorfbevölkerung zum 7. Bäretatzecup, ei -
nem Sommerfest für Jung und Alt mit Postenlauf 
rund ums Dorfzentrum und Festwirtschaft beim 
Schulhaus, ein. 

29 Teams starteten zwischen 14.00 Uhr und 15.00 
Uhr und rätselten/spielten an den 9 Posten, wel-
che allesamt durch Vereine, Gewerbe und Perso -
nen von Bäriswil und Umgebung organisiert wur-
den. 

Im Anschluss an den Postenlauf begeisterten die 
drei Kidsdance-Gruppen unter der Leitung von 
Martina Mühlemann mit einer tollen Tanzshow 
auf der Bühne der Aula. 

Danach fand die Rangverkündigung mit Übergabe 
der Preise und des Wanderpokals statt. Wir gratu-
lieren ganz herzlich den Familien Hürlimann und 
Hug (Team «Hügo») zum 1. Platz, der Familie Bütt -
ner/Frank (Team «die Doofen») zum 2. Platz und 
der Familie Meyer (Team «die vier Meyerlinge») 
zum 3. Platz! 

Danach verköstigte man sich noch lange mit Brat -
wür sten, Crêpes und Kuchen im Festzelt oder 
einem kühlen Getränk an der Bar, während sich 
die Kinder bei sommerlichen Temperaturen bis 
spät abends ums Schulhaus vergnügten. 

Wir blicken auf ein schönes und erlebnisreiches 
Sommerfest zurück und bedanken uns ganz herz-
lich bei allen Helferinnen und Helfern, den Po -
sten betreibern, den Sponsoren sowie bei allen, 
die uns sonst in irgendeiner Weise bei der Durch -
führung des Anlasses unterstützt haben! 

Familienverein Bäriswil 

Tanzen macht glücklich! 
Nach über zwei Jahren ging in Bäriswil am 25. Juni 
2022 endlich wieder eine Kidsdance-Aufführung 
über die Bühne! 30 Kinder traten mit einem Strah -
len vor das Publikum und ernteten ihren wohlver-
dienten Applaus.  Einen großen Dank gilt dem 
Familienverein, der den Bärentatzencup und alles 
was dazugehörte organisierte. 

Nach den Herbstferien starten wir wieder mit neuen 
Tanzstunden, und es gibt in allen Gruppen noch 
freie Plätze! Wir würden uns sehr über neue Ge -
sich ter freuen. Melden Sie gerne Ihr Kind zum 
Schnup pertraining am 20. Oktober 2022 an. 

Anmeldung unter: 
marti.muehlemann@gmail.com 

Familienverein Bäriswil

Vereine



 

Wir suchen eine Mithilfe  
beim Mittagstisch Bäriswil 

Aufgabe und Ziel 
Sie unterstützen uns in einem  
aufgestellten Team bei der Betreuung 
der Kinder während dem Mit tags tisch. Hierzu ge -
hören beispielsweise folgende Tätig kei ten: 

• Mittagstisch vorbereiten 
• Essen schöpfen 
• Abwaschen 
• Sich mit den Kindern am Esstisch unterhalten 
• Für die Kinder als zusätzliche Ansprechperson 

zur Verfügung stehen 

Zeitlicher Rahmen 
Wir benötigen Ihre Unterstützung jeweils am 
Dienstag von 11.00–13.30 Uhr 

Fähigkeiten und Anforderungen 
• Freude am Umgang mit Kindern 
• Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit 

Was wir bieten 
• ein ausgewogenes Mittagessen in lebendiger 

Gesellschaft 
• Einbindung in ein aufgestelltes Team 

Beschreibung der Einsatzorganisation 
Für Kinder der Kindergarten- und Primarstufe be -
steht während den Schulwochen ein umfassendes 
Betreuungsangebot über Mittag und sie er hal ten 
ein gesundes und ausgewogenes Mittagessen. 

Ein Betreuungsteam begleitet die Kinder je nach 
Alter und Bedürfnis vom Kindergarten bzw. Schul -
haus zum Mittagstisch und zurück. 

Haben wir Ihr Interesse an der ehrenamtlichen 
Mithilfe geweckt? 
Auf www.familienverein-baeriswil.ch, unter der 
Rub rik Mittagstisch, finden Sie die Kontaktdaten. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Die Mittagstisch-Crew von Bäriswil 
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Save the date! 

wil 

Detaillierte Informationen zum Verein, zur Spiel gruppe, zum Mittagstisch und zum Kids-Dance fin den Sie 
unter www.familienverein-baeriswil.ch.



 

Feldschiessen 
49 Schützinnen und Schützen aus Bäriswil neh-
men teil am Feldschiessen 2022. Schiessplatz ist 
heuer in Mattstetten. 

Jörg Heusser 67 Pkt und Milan Svitek 63 Pkt, klas-
sieren sich für den Königsausstich am Sonntag 
Mit tag.  

Milan Svitek Rang 5 / Jörg Heusser Rang 3 

Beste Jungschützinnen und Jungschützen 
Felix Kobel                                               60 Pkt 
Joy von Niederhäusern                        55 Pkt 
Michael Hasler                                       54 Pkt 
David Wenger                                         50 Pkt 

Kantonalschützenfest Uri 
Wir reisen am Freitag 24.6.2022 ans Urner Kan to -
nal schützenfest. Ein technisches Problem zwingt 
uns zu einem kurzen Boxenstopp in der Mercedes 
Garage in Kriens. 

Im Festzentrum in Seedorf werden die Waffen 
kontrol liert und die letzten Mutationen vorgenom-
men. Jetzt sind wir bereit für den Wettkampf und 
fahren weiter Richtung Gotthard nach Andermatt. 

Der Schiessstand liegt etwas oberhalb und ist zu 
Fuss erreichbar; wunderschön die Aussicht Rich -
tung Oberalppass und übers Dorf.  

Das Wetter am Freitag Nachmittag ist regnerisch, 
zeitweise ziehen Nebelschwaden durch, so dass 
der Schiessbetrieb eingestellt werden muss. 
Wunder bares Sommerwetter dann am Samstag -
mor gen. 

Wir übernachten im Hotel Schweizerhof und erle-
ben wiederum ein rundum gelungenes Schützen -
fest. 

Vereinsresultat 92.182 Pkt 

Beste Einzelresultate 
Alfred Anderegg                  Verein                       93 Pkt 
Katinka Burri                        Verein                       76 Pkt 
Beat Etter                              Auszahlung             55 Pkt 
Harry Gasser                        Auszahlung            58 Pkt 
Peter Gasser                        Auszahlung            54 Pkt 

Feldschützen Bäriswil

20
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Antoinette Gyger                Gotthard                  53 Pkt 
Andreas Hanhart                Meisterschaft      548 Pkt 
Matthias Hanhart               Meisterschaft      561 Pkt 
Jörg Heusser                         Auszahlung            59 Pkt 
Roland Kläy                          Kunst                      413 Pkt 
Peter Kummer                     Gotthard                  52 Pkt 
Stefan Schärer                    Gotthard                  58 Pkt 
Milan Svitek                         Serie                          55 Pkt 
David Wenger                      Verein                       88 Pkt 
Julian Wenger                      Verein                       87 Pkt 
Bruno Witschi                      Militär                       54 Pkt 

Amtscup 2022 
Bäri I qualifiziert sich für den Final am Samstag 13. 
August 2022 in Kirchberg. 

Roland Hanhart, Matthias Hanhart, Andreas Han -
hart, Lukas Kammermann, Stefan Schärer die Final -
teilnehmer. Sonne und gleissendes Licht, nicht 
unsere Liebelingsbedingungen, so beenden wir 
den Final auf dem 5. Rang 

Jahresprogramm 
Nächster wichtiger Anlass ist das Bärenschiessen 
2022 am Freitag, 2.9. und Samstag, 3.9.2022. 

Weiter geht es mit dem Oberländischen Landes -
teilschiessen am Samstag, 10. September 2022. 

Dorfmärit 
Feines Raclette nach dem Märitrundgang sorgt für 
gute Laune. Wir sind wiederum mit unserem 
Raclettestand am Märit mit dabei. 
 
Wir freuen uns auf Euch. 

Stefan Schärer 
FS Bäriswil 

 

Veteraneschiesse 
 

Was tönt so schön dür ds Täli us 
u widerhaut vo Waud u Hus, 
was cha das sy ? Mier tüe‘s erahne, 
es Schiesse isch’s, vo Veterane. 

Mit Fründe a ne Wettkampf z‘ goh, 
als Fründe oh der Stand verloh. 
Es Resultat, das zeut zwar scho, 
doch Fründschaft zeut vieu höcher no. 

Im Auter g‘ schpürt me haut wie meh, 
was Kameradschaft eim cha gä, 
u geit eim no e Schuss dernäbe, 
mir näs nid schwär, das ghört zum Läbe. 

Es gmüetlächs Jässli nach em Schiesse, 
uf Gsundheit no äs Glesli Wy, 
das möchte mir no gärn chly gniesse 
u z’friede no by n anger sy. 

O Autbewärtes tüe mier ehre. 
Drum wei mir üs dergäge wehre 
 u mache dezidiert «Beschwärde» 
dass Bürger sött entwaffnet wärde.                                           

Doch Wichtigschte isch für üs Aute, 
dass o no Gsundheyt blibt erhaute. 
Es grosses MERCI möchte i schriebe, 
we mir no chliy chöi zäme bliebe. 

Euch aune wünsche ig zum Schluss 
i Fründschaft wyterhin- «Guet Schuss». 

Fritz Burri, Schwarzenburg 

Veteranen Obmann Feldschützen Bäriswil 
Bruno Witschi 

Vereine
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Werbung

Photovoltaik-Anlagen sind im Trend, doch die passende Speicherlösung hat oft zweite Priorität – dabei kann damit 
die Rentabilität einer PV-Anlage deutlich verbessert werden. 

Die Frage, wie künftig Strom erzeugt und gespeichert werden soll, beschäftigt Experten auf politischer und 
technischer Ebene. Klar ist: Selbst wenn Fördergelder gesprochen werden und neu auch Zusammenschlüsse zum 
Eigenverbrauch möglich sind, ist die Speicherung des Stroms etwas vom Wichtigsten überhaupt: Solche 
Speicherlösungen ermöglichen mehr Unabhängigkeit und eine Optimierung des Eigenverbrauchsgrads. Ausserdem 
sorgen dezentrale Speicheranlagen für mehr Stabilität im Stromnetz, denn sie können den Strombedarf zu 
Spitzenzeiten abfangen. 

Im eigenen Gebäude realisiert 

Wie solche Systeme in der Praxis aussehen, zeigt sich 
am Beispiel eines Gewerbebetriebs im Kanton Bern. 
Das ganze Gebäude wird durch die PV-Anlage auf dem 
Dach mit Strom versorgt, überschüssiger Strom wird 
in den Speicherschränken im Keller gespeichert. Die 
Software überwacht Energieproduktion und 
Energieverbrauch – die integrierte Speicherregelung 
sorgt anschliessend für eine ideale Energieausbeute 
der Eigenproduktion. Zusätzlich ermöglicht die 
Speicherstützung eine netzunabhängige Energie-
versorgung, falls das Netz mal ausfallen sollte. Das Gebäude funktioniert somit autark – eine ökologische Lösung, 
die gleichzeitig einen hohen Sicherheitsstandard bietet. 

Potenzial für Private und Industrie 

Speicherlösungen inkl. dazugehörige Energie-
managementsysteme können individuell auf alle 
möglichen Situationen angepasst werden und sind 
darum in vielerlei Bereichen einsetzbar: Von der 
privaten Nutzung über Industrie, Gewerbe, 
Landwirtschaft, aber auch für Datencenter oder in der 
Bahntechnik. Selbst für Anlagen ohne Netzanbindung 
ist das System geeignet, zum Beispiel für Alphütten, die 
normalerweise auf Stromaggregate angewiesen sind. 
Eine vielseitige und ökologische Lösung also, die künftig 

vermehrt Verwendung finden dürfte. Vielleicht auch bei Ihnen? Falls Sie gerade über die Anschaffung einer 
Stromspeicherlösung nachdenken, können Sie uns jederzeit Telefonisch oder per Mail kontaktieren. Nebst 
fundierten Informationen sehen wir uns die Gegebenheiten gerne auch bei Ihnen persönlich an, damit eine 
passende Lösung gefunden werden kann. Starten Sie mit  uns in die Energierevolution! 
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Hinweis: Bitte beachten Sie immer auch die  
wö chent lichen Angaben im Anzeiger.  
Auf Wunsch bieten wir einen Fahrdienst an. 
Ursula Salzmann Tel. 076 761 21 13  

Seniorennachmittag       
13. Oktober 2022  

12.00 Uhr Mittagessen im Restaurant Brunnen 
Bäriswil.  
Anschliessend Lotto. Das Essen geht zu Lasten 
der Teilnehmenden Lottospielen ist gratis, 
kleine Preise sind willkommen.  
Anmeldung bis Montag, 10. Oktober 2022 
für Essen und Fahrdienst bei Esther Enderli,  
Tel. 031 853 13 37 

Seniorenessen 
20. Oktober 2022  

12.00 Uhr im Restaurant Krone 

Anmeldung bis 19.Oktober 2022 
 034 411 19 39 

Auf Wunsch bietet der Wirt einen Fahrdienst an. 

Hauptverssammlung 
3. November 2022  

14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus 

Nach dem geschäftlichen Teil erwartet Sie ein 
Unterhaltungsprogramm mit Zvieri. 

Kaffeestube 
19. November 2022 

10.00 bis 17.00 Uhr  
am Adventsmärit des Landfrauenvereins 
 

Gemeinnütziger Verein

Vereine

 

 
 
                                                                               
 

 
 

    
 Ihr Spezialist für Rasenroboter - von der Montage bis zum Service    
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Interessante und lehrreiche Übungen der 
letzten Monate 
Ende April durften wir mit zwei Rettungssanitätern 
des Rettungsdiensts Spital Emmental unsere 
Kennt nisse zum Thema «Pferdesporttage» im Be -
reich Patientenbeurteilung, Rücken- und Becken -
verletzungen, Frakturen und Schädel-/Hirn trau ma, 
mit Fallbeispielen vertiefen. Natürlich können sol-
che Praxisübungen den Ernstfall nur ansatzweise 
imitieren, trotzdem sind sie sehr wichtig, um 
Handgriffe und den Umgang mit Hilfsmitteln auf-
zufrischen. 

Ein bis zweimal im Jahr treffen wir uns mit einem 
anderen Samariterverein aus der Region zu einer 
gemeinsamen Übung. Diese Treffen sind interes-
sant und auch inspirierend, der Austausch hat 
einen hohen Stellenwert. Die Vereine helfen sich 
auch öfters bei den Sanitätsdiensten untereinan-
der aus, man arbeitet Hand in Hand. 

So durften wir im Mai an einer Feldübung des Sa -
ma ritervereins Krauchthal teilnehmen. In ge misch -
ten Gruppen wurde mit Fallbeispielen und Praxis -
aufträgen das Erste Hilfe-Wissen gefestigt und 
auch der Spass kam nicht zu kurz mit Pantomime, 
zeichnen und beschreiben wurden Begriffe aus 
der Nothilfe erraten. 

Und gleich im Juni trafen wir uns mit dem Sa ma -
riterverein Fraubrunnen in Büren zum Hof, wo wir 
mit spannenden Fallbeispielen überrascht wur-
den. In einem Fall handelte es sich z.B. um einen 
jungen Mann, welcher apathisch und mit Atem -
problemen in der prallen Sonne sass. Es stellte 
sich heraus, dass er eine allergische Reaktion er -
litten hatte und dringend medizinisch versorgt 
wer den musste. Auch wenn man keine Ausrü stung 
mit dabei hat, kann man doch schon erste Hilfe 
leisten; es gilt zuerst für seine eigene Sicherheit 
zu sorgen, dann alarmieren und sich um den 
Patienten zu kümmern. Hier brauchte der Patient 
z.B. unbedingt Schatten und Betreuung/Über wa -
chung bis zum Eintreffen der Ambulanz. 

Sanitätsdienste 
Im März durften wir beim Hornussen in Lyssach 
da bei sein. An den Hindelbanker Frühlingsrennen 
an vier Sonntagen im März wurde unser Erste Hil -
fe-Wissen auch geschätzt. An den Pferde sport ta -
gen in Jegenstorf arbeiteten wir mit jeweils einem 
Rettungssanitäter der Plus Medical Service GmbH 
zusammen, um bei Stürzen und sonstigen Unfäl -
len Hilfe zu leisten. Die Plus Medical Service GmbH 
unterstützt die Samaritervereine mit Fach perso -
nal, wenn dies vom Veranstalter gewünscht wird. 
Im Mai waren wir an den Frühlings meister schaf -
ten Vereinsturnen in Kirchberg im Einsatz, wo sich 
am Samstag die Erwachsenen in den Kategorien 
Leichtathletik, Gymnastik und Team Aerobic, Ge -
räteturnen und Fit & Fun massen und am Sonntag 
die Kinder/Jugendlichen im Geräteturnen.  

Trotz oder gerade wegen der Ferienzeit waren wir 
im Juli sehr oft im Einsatz. Das Zentral schweize ri -
sche Tambouren- und Pfeiferfest in Kirchberg vom 
7. bis 10. Juli war ein grosser, gut besuchter An -
lass. Im Sanitätsdienst waren jeweils drei Sa -
mariterinnen vor Ort, welche glücklicherweise nur 
kleinere Blessuren und Notfälle zu versorgen hat-
ten. Der Concours in Münchringen wurde am sel-
ben Wochenende durchgeführt, auch dort erhiel-
ten wir Unterstützung durch die Plus Medical 
Service GmbH. Zu guter Letzt fand vom 15. bis 17. 
Juli der Schnittersonntag in Kirchberg statt, wiede-
rum eine grosse Veranstaltung mit vielen Be su -
chern. Hier wurden viele Wespenstiche behandelt 
sowie ein Schienbeinbruch, ansonsten gab es 
keine grösseren Verletzungen. 

Samariterverein

Vereine
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Spezielle Einsätze 
Im Frühling durften wir den Ferienpass in Hindel -
bank zusammen mit der Feuerwehr Region Hindel -
bank unterstützen. Wir erklärten den Kindern, wie 
sie in einer Notfallsituation alarmieren müssen 
und welche Notrufnummern es gibt. Sie lernten, 
wie Verbrennungen versorgt werden können und 
wie das Vorgehen bei einer bewusstlosen/leblo-
sen Person ist. 

Am Samstag, 21. Mai, am «Tag der guten Tat», 
durften wir unseren Verein im Lyssach Center prä-
sentieren. Die Passanten hatten die Gelegenheit, 
an einer Puppe die Herzdruckmassage zu üben 
und einen (Schulungs) Defibrillator auszuprobie-
ren. Es ergaben sich interessante Gespräche und 
wir konnten die eine oder andere Frage beantwor-
ten.  

Jedes zweite Jahr Ende Juni findet in Bäriswil der 
Bäretatze-Cup statt, ein Postenlauf durch das 
gan ze Dorf. Organisationen, Firmen und Vereine 
lassen sich spannende, lustige, knifflige Auf ga -

ben einfallen, welche an ihren Posten gelöst wer-
den müssen. Auch der Samariterverein Hindel -
bank machte mit einen Quiz, Schätzspiel und 
Globi-Rettung mit. 

Unsere nächsten Kurse 

Notfälle bei Kleinkindern  
05. November 2022 

BLS-AED-SRC Komplett  
12. November 2022 

Nothilfekurs Blended Learning 
28./29.10.2022  
oder auf Anfrage ab 6 Teilnehmenden 

Unsere nächsten Übungen 
Besuchen Sie für unser Übungsprogramm unsere 
Website! An jeder Übung sind Interessierte herz-
lich willkommen! Beispielsweise am Montag, 17. 
Oktober 2022 besucht uns die Wundexpertin 
Barbara Bühler von der Spitex AemmePlus und 
unterrichtet uns zum Thema «Wundversorgung». 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Möchten Sie Ihr 
«Erste Hilfe»-Wissen auffrischen oder interessie-
ren Sie sich für eine Mitgliedschaft in unserem 
Verein? Wir beraten Sie gerne! 

www.samariter-hindelbank.ch

Vereine
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Werbung

Valency Tax ist eine Abteilung der Valency Finance GmbH. Wir beraten und unterstützen unsere 
Kunden in Steuerfragen und bei treuhändischen Angelegenheiten. 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und besuchen Sie uns auf Facebook.  

Valency Tax | valency-tax.ch | info@valency-tax.ch | 031 530 26 27 
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rekja-Cup 2022 
 
Am 18. Juni 2022 hat der erste rekja–Cup auf der 
Schulanlage Lee in Urtenen-Schönbühl stattge-
funden. Der regionale Anlass wurde im Rahmen 
der Aufsuchenden Jugendarbeit der rekja organi-
siert und stand ganz im Zeichen von «The Floor is 
Lava».  

12 Teams aus allen rekja-Gemeinden, bestehend 
aus 4 Kindern und Jugendlichen mussten dabei 3 
Disziplinen absolvieren. Disziplin 1 fand vor und 
in der Lee Turnhalle statt. Die Teams mussten ein 
Parcours absolvieren, ohne dabei den Boden zu 
be rühren. Der Parcours führte dabei vom Ein -
gangs bereich der Turnhalle in die Turnhalle hinein 
und ersteckte sich bis in die Galerie. Dabei war so -
wohl Mut, ein gutes Gleichgewicht und Team work 
gefragt, weil die Teams den Parcours jeweils 
gleichzeitig absolvieren mussten. Die zweite 
Disziplin fand ebenfalls in der Turnhalle statt. Mit 
einer Matte, einigen Ringen und einem Seil muss -

ten die Teams vom einen Turnhallenende ans an -
de re gelangen, ohne dabei den Boden zu berühren. 
Am Ende der Turnhalle befanden sich Briefum -
schläge, welche wieder zurücktransportiert wer-
den mussten und jeweils 1–3 Punkte enthielten. 
Boden berühren war dabei selbstverständlich ver-
boten. Die 3. Disziplin fand draussen an der heis-
sen Sonne statt. Mit einem Becher ausgestattet, 
mussten die Teams ihr «Chübel» in 5 Minuten 
möglichst auffüllen. 

Am Ende konnte sich das Team «4 Pancakes» aus 
Fraubrunnen vor den «Ragettlis Kids» aus Urte -
nen-Schönbühl und den «JALLS» aus Moossee -
dorf durchsetzen.  

Rekja

Vereine
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Werbung

Kaminfegergeschä�
Buchsifeger GmbH

Tel. 031 869 42 55
www.buchsifeger.ch

– Kaminfegerarbeiten
– Feuerungskontrollen
– Brandschutz
– Energieberatung Zum Glück gibt’s den Buchsifeger

Benjamin Muster
3052 Zollikofen 3322 Mattstetten

Tel. 031 859 61 45 Natel 079 210 19 38
info@malereimuster.ch

UMBAUTEN – RENOVATIONEN

MALEREIMUSTERMALEREIMUSTER
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Dini rekja! 
In der rekja stehen im Sommer diverse personelle 
Änderungen bevor.  

Wir bedanken uns bei Alisa Gadow, Julia Mischler 
und Tobias Ulrich für ihren Einsatz und wünschen 
ihnen für ihre Zukunft alles Gute!  

Wir freuen uns im August Joel Studer, Lisa Müh le -
mann und Aleesha Kiener in der rekja zu be grüs sen! 

Was im zweiten Halbjahr alles in deiner rekja läuft 
erfährst du auf www.rekja.ch! 

Wir freuen uns auf dich, dini rekja! 

Die rund 80 anwesenden Personen konnten nebst 
dem Wettkampf ein vielseitiges Rahmenangebot 
geniessen. Bei der Pfadi Schekka konnte selbst 
Schlangenbrot gemacht werden. Trotz warmen 
Temperaturen wurde das Angebot am Feuer rege 
genutzt. Daneben stand eine Torschussanlage, 
Torschusswand, ein Geschicklichkeitsspiel und 
diverse Kleinspiele für Aktivitäten bereit. Nebst 

den Aktivitäten konnten feine Kuchen, welche 
vom Team Lee zubereitet wurden, kalte Drinks 
und gratis Sirup genossen werden. 

An dieser Stelle bedankt sich die rekja nochmals 
herzlich bei allen Mitwirkenden! 

Der Anlass war ein grosser Erfolg und wird im 
nächsten Jahr wieder durchgeführt. Die rekja freut 
sich schon jetzt auf zahlreiche Teilnehmende.  

Bericht: Tobias Ulrich 

Vereine

Auf dem Foto von oben links nach unten rechts: Melanie, Serena, Joel und Lisa, Nina, Federico, Aleesha
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Werte Bäriswilerinnen und Bäriswiler 

Feuerwehrverein Region Hindelbank? Ist das nicht 
unsere Ortsfeuerwehr? Ist das ein neuer Verein? 
Was ist denn mit dem Verein Feuerwehrverein Bä -
ris wil passiert? 

Solche und ähnliche Fragen begegnen uns häufi-
ger. Kein Wunder, ist doch die Abgrenzung zwi-
schen Zweck und Aufgaben der Ortsfeuerwehr 
und eben unserem Feuerwehrverein nicht offen-
sichtlich. Daher möchten wir hier die Gelegenheit 
nutzen, diese Fragen zu beantworten. 

Durch die Fusion der Feuerwehren Bäriswil und 
Hindelbank entstand die Feuerwehr Region Hin -
del bank. Dies und die sinkenden Mitglieder zah -
len des bestehenden Feuerwehrvereins Bäriswil 
führte dazu, dass wir den 1993 gegründeten Feuer -
wehrverein Bäriswil erweiterten und den Namen 
in «Feuerwehrverein Region Hindelbank» änderten. 

Was ist nun der Unterschied zwischen 
Feuerwehr und Feuerwehrverein? 
Beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz ist zu 
lesen: «Die Feuerwehr ist als Partnerorganisation 
im Bevölkerungsschutz – wie bei Alltags er eig -
nissen – zuständig für die Rettung und die allge-
meine Schadenwehr, inkl. Brandbekämpfung und 
Elementarschadenbewältigung». Dies bedeutet, 
dass die Feuerwehr einen öffentlichen Auftrag zur 
Schadensbekämpfung hat, alles andere ist nicht 
Sache der Feuerwehr. Genau hier beginnt die Tä -
tig keit des Feuerwehrvereins, in dessen Statu ten 
zu lesen ist: «Der Feuerwehrverein Region Hindel -
bank stellt sich zur Aufgabe, den Feuerwehr ge -
danken zu fördern, die Kameradschaft zu pflegen 
und das Wesen der Feuerwehr im Allgemeinen zu 
ehren und zu erhalten». 

Diese Aufgabe erfüllen wir mit folgenden Aktivi -
täten, die Sie sicher teilweise schon gesehen ha -
ben: 
• Betrieb Feuerwehr Posten am Bärentazecup 

Bäriswil 
• Betrieb Feuerwehrposten an der Dorfolympiade 

Hindelbank an 20.8.2022 
• Standbetrieb Flammkuchen & Bier am 

Bäriswiler Märit 

• Ganztägiger geselliger Vereinsausflug zum 
Thema Feuerwehr  

• Feierabend Höck, geselliger Abend (abwech-
selnd in Bäriswil und Hindelbank) 

• Besuch der Vereinsmitglieder an Übungen der 
Feuerwehr Region Hindelbank 

Vereine

Feuerwehrverein Region Hindelbank
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Gegenwärtig zählt unser Verein rund 60 Mit glie -
der aus aktiven und ehemaligen Feuerwehr ange -
hö rigen der Feuerwehr Region Hindelbank (und 
der ehemaligen Feuerwehr Bäriswil), sowie deren 
Partnerin/Partner. 

Wir hoffen wir sehen uns schon bald am Bäris -
wiler Märit oder einem anderen öffentlichen An -
lass. Für Fragen rund um den Verein steht Ihnen 
der Vorstand gerne zur Verfügung: 

• Präsident Flavio Siegenthaler,  
Unterdorfweg 3, Hindelbank, 078 923 64 70  

• Vizepräsident Andy Schmocker,  
Dorfstrasse 22, Hindelbank, 079 513 29 11 

• Kassier Jann Oesch,  
Obere Rütte 22, Bäriswil, 079 300 05 12 

• Sekretär Stefan Riesen,  
Juraweg 1, Bäriswil, 079 641 67 24 

 
 
 
 

 

 

Vereine

Holzbau Wüthrich
Bolligenstrasse 19B
3326 Krauchthal
078 892 61 51
www.howu.ch



 
 
Seit Juni treffen sich im Restaurant Brunnen je weils 
am ersten Mittwoch im Monat ab 14.00 Uhr Ü-60 
Bäriswilerinnen und Bäriswiler zu einem ge mütli -
chen Beisammensein. 
 
Auch bei zukünftigen Treffen sind alle kontakt-
freudigen Ü-60erInnen herzlich willkommen. 
 
Die Daten unserer Treffen sind im  «Veranstal tungs -
kalender» zu entnehmen.

Ü-60-Treff Bäriswil
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Allerlei

Unsere Car-Flotte besteht aus 1 x 54 Plätzer 1 x 50 Plätzer und 1 x 16 Plätzer

Krieggasse 18          Tel. 034 422 40 48         info@logar.ch 

3414 Oberburg         Fax 034 423 09 48         www.logar.ch



Insertionspreise

Kosten pro Ausgabe:                                                      Inserat in Ausgabe vom:          ■  15.11.2022 

ganze Seite           Fr. 180.–                                                                                                                 

halbe Seite            Fr.  135.–                                                                                                                 

viertel Seite           Fr.   90.–                                                                                                                 

Für Einheimische und Geschäfte                                        Ganzjahresauftrag                    ■  ja  
mit Sitz in Bäriswil ist das erste Inserat                                                                                      ■  nein 
mit einem Ganzjahresauftrag GRATIS! 

Firma, Name, Adresse: 
  

 

 

Datum:                                                                                               Unterschrift: 

Die Inserat-Bestellung ist bei der Gemeindeverwaltung Bäriswil, Hubelweg 10, 3323 Bäriswil 
abzugeben oder per Mail an info@baeriswil.ch zu schicken.  
Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen unter Tel. 031 850 33 50 gerne zur Verfügung.

1/2 Seite      180 x 121.5 mm 
 
 

1/1 Seite       180 x 253 mm 

1/4 Seite       hoch  85 x 121.5 mm 
                        quer   180 x 60 mm 



Bäriswiler Veranstaltungskalender 2022 
Dorfvereine, Gemeinde und Kommissionen 

September 
15.             Seniorenreise                                                                                                            Gemeinnütziger Verein 
17.             Bäriswiler Märit                                Schulhausplatz                                         Gemeinde Bäriswil 
25.            Abstimmungssonntag                   Röhrehütte                                                  Gemeinde Bäriswil 
29.            Velotour                                                                                                                      Landfrauenverein  

Oktober 
1.               Schlusshornussen                          Hornusserhütte                                         Hornusser  
2.               Schlussschiessen                           Schützenhaus                                           Feldschützen 
4.               Lismerhöck                                        Kirchgemeindehaus Hindelbank       Landfrauenverein  
5.               Ü-60 Treff, 14.00 Uhr                      Restaurant Brunnen                                 
17.             Gemeindeversammlung               Turnhalle                                                     Gemeinde Bäriswil 
21.             Fit durch den Winter                       Kirchgemeindehaus Hindelbank       Landfrauenverein  
28.            Fit durch den Winter                      Kirchgemeindehaus Hindelbank       Landfrauenverein  

November 
1.               Lismerhöck                                        Kirchgemeindehaus Hindelbank       Landfrauenverein  
2.               Männerkochkurs                             OSZ Hindelbank                                       Landfrauenverein  
2.               Ü-60 Treff, 14.00 Uhr                      Restaurant Brunnen 
4.               Räbeliechtliumzug                          Schulhaus Bäriswil                                  Familienverein 
4.               Fit durch den Winter                       Kirchgemeindehaus Hindelbank       Landfrauenverein  
11.             Fit durch den Winter                       Kirchgemeindehaus Hindelbank       Landfrauenverein  
18.             Fit durch den Winter                       Kirchgemeindehaus Hindelbank       Landfrauenverein  
18.–20.   Kerzenziehen                                                                                                            Landfrauenverein  
19.–20.   Adventsmärit                                                                                                             Landfrauenverein  
25.            Fit durch den Winter                       Kirchgemeindehaus Hindelbank       Landfrauenverein 
                                                                                  


